
Der Schaden  
 

Störfaktor oder Chance  
für den Versicherungsmakler?



Maklergesetz 1996 

§ 1. Makler ist, wer auf Grund einer 
privatrechtlichen Vereinbarung (Maklervertrag) 
für einen Auftraggeber Geschäfte mit einem 
Dritten vermittelt, ohne ständig betraut zu sein
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Maklergesetz 1996 

§ 26. Versicherungsmakler ist, wer als 
Handelsmakler Versicherungsverträge 
vermittelt.
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Maklergesetz 1996 

§ 28.  … Aufklärung und Beratung … insbesondere 
 6. Unterstützung des Versicherungskunden bei 
der Abwicklung des Versicherungsverhältnisses vor 
und nach Eintritt eines Versicherungsfalles
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Den Kopf in den Sand?



Nur Briefträger?
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… oder doch Beratungs- und Lösungskompetenz?
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Stufe 1 
- Kenntnis des Produktes 
- sinnerfassendes Lesen von 

Versicherungsbedingungen 
- richtige Zuordnung von Schäden zu Sparten 
- Verfassen von Schadenmeldungen und 

Bereitstellung von Unterlagen









Gemietetes Einfamilienhaus 
Grob-fahrlässig verursachter Schaden 
- HV des Mieters inkl. grober Fahrlässigkeit 
- EH-Versicherung des Vermieters 
- Regress Gebäudeschäden beim Mieter 
- Deckung in dessen Privathaftpflicht? 
- Deckung in dessen HV?
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Haushaltsversicherung ABH 

Zum Wohnungsinhalt gehören auch folgende 
Baubestandteile: 
… Malerei, Verfliesungen, Fußböden …
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Haushaltsversicherung ABH 

Allerdings: 
Diese gehören dann nicht zum Wohnungsinhalt, wenn 
sie sich in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befinden 
und der Wohnungsinhaber Eigentümer dieses 
Gebäudes ist. 
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Stufe 2 
- Erkennen von Unklarheiten 
- Erfassen von abweichenden Deckungen



Auslegung von Vertrags- und Bedingungstexten

Herzinfarkt ist als Unfallursache nicht aber als 
Unfallfolge versichert
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Auslegung von Vertrags- und Bedingungstexten

Herzinfarkt ist als Unfallursache nicht, aber als 
Unfallfolge versichert



Witterungsniederschläge

Klausel  
 - eigenständig im Vertrag 
 - im Katastrophenschutz eingebunden 
 - in der Sturmversicherung 
 - in der Leitungswasserversicherung

Eindringen des Niederschlagswassers  
 - durch das Dach 
 - durch geschlossene Fenster oder Türen 



Witterungsniederschläge

AHVB/EHVB – Haus- und Grundbesitz-Haftpflicht



Witterungsniederschläge

AHVB/EHVB – Haus- und Grundbesitz-Haftpflicht
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Stufe 3 
- Technische und juristische Unterstützung im 

Schaden 
- durch Sachverständige und Rechtsanwälte 
- mittels eigener Kenntnisse







Der Standard



Kleine Zeitung 24.10.2019



Deckungsablehnungen
Raiffeisen:



Deckungsablehnungen

Donau / Helvetia:

Demnach besteht aus der Haushaltsversicherung nur subsidiär 
Deckung, die Bearbeitung hat daher die Betriebsversicherung der 
Firma zu übernehmen.



Deckungsablehnungen

Generali:



Deckungsablehnungen

Wiener Städtische:



Deckungsablehnungen

ERGO:

HDI:



Bedingungstext 
Wr. Städtische ABH (Fassung 2005)



Bedingungstext 
Wr. Städtische ABH (Fassung 2005)



Bedingungstext 
Wr. Städtische ABH (Fassung 2005)



Ein Spezialist beherrscht sein Gebiet, 
ein Experte liebt es. 
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